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BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Festlegung der Kriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für absorbierende 

Hygieneprodukte und für wiederverwendbare Menstruationstassen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 25. November 2009 über das EU-Umweltzeichen1, insbesondere auf Artikel 8 Absatz 2, 

nach Anhörung des Ausschusses für das Umweltzeichen der Europäischen Union, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 kann das EU-Umweltzeichen für Produkte 

vergeben werden, die während ihrer gesamten Lebensdauer geringere 

Umweltauswirkungen haben. 

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 sind spezifische Kriterien für die Vergabe 

des EU-Umweltzeichens nach Produktgruppen festzulegen. 

(3) Mit dem Beschluss 2014/763/EU der Kommission2 wurden Kriterien für die Vergabe 

des EU-Umweltzeichens für die Produktgruppe „absorbierende Hygieneprodukte“ und 

der damit verbundenen Beurteilungs- und Prüfanforderungen festgelegt. Der 

Geltungszeitraum dieser Kriterien und Anforderungen wurde mit dem Beschluss 

(EU) 2018/1590 der Kommission3 bis zum 31. Dezember 2023 verlängert. 

(4) Um den bewährten Verfahren auf dem Markt für diese Produktgruppe besser 

Rechnung zu tragen und die politischen Entwicklungen, mögliche künftige günstige 

Gelegenheiten für eine verstärkte Inanspruchnahme und die Marktnachfrage nach 

nachhaltigen Produkten zu berücksichtigen, ist die Festlegung eines neuen 

Kriterienkatalogs für absorbierende Hygieneprodukte geboten. Zudem sollten auch 

Kriterien für wiederverwendbare Menstruationstassen als nachhaltige Alternative mit 

einem potenziell wachsenden Markt festgelegt werden. 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 

über das EU-Umweltzeichen (ABl. L 27 vom 30.1.2010, S. 1). 
2 Beschluss 2014/763/EU der Kommission vom 24. Oktober 2014 zur Festlegung der Umweltkriterien 

für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für absorbierende Hygieneprodukte (ABl. L 320 vom 

6.11.2014, S. 46). 
3 Beschluss (EU) 2018/1590 der Kommission vom 19. Oktober 2018 zur Änderung der 

Beschlüsse 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU und 2014/893/EU hinsichtlich der 

Geltungsdauer der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für bestimmte Produkte 

und der damit verbundenen Beurteilungs- und Prüfanforderungen (ABl. L 264 vom 23.10.2018, S. 24). 
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(5) Der das EU-Umweltzeichen betreffende Fitness-Check-Bericht4 vom 30. Juni 2017, 

mit dem die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 überprüft wurde, hat 

ergeben, dass ein stärker strategisch ausgerichteter Ansatz für das EU-Umweltzeichen 

vonnöten ist, wozu gegebenenfalls die Bündelung eng verwandter Produktgruppen 

gehört. 

(6) Im Einklang mit diesen Schlussfolgerungen und nach Anhörung des Ausschusses für 

das EU-Umweltzeichen ist es angezeigt, die Produktgruppe „absorbierende 

Hygieneprodukte“ in demselben Beschluss mit der Produktgruppe 

„wiederverwendbare Menstruationstassen“ zu bündeln, da die beiden Produktgruppen 

dieselbe Funktion erfüllen. 

(7) Im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 darf das EU-Umweltzeichen nicht 

für Medizinprodukte vergeben werden, einschließlich solcher, die in der Verordnung 

(EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates5 definiert sind. 

(8) Der am 11. März 2020 angenommene neue Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft für 

ein saubereres und wettbewerbsfähigeres Europa6 sieht vor, dass die die Langlebigkeit, 

die Recyclingfähigkeit und den Rezyklatanteil betreffenden Anforderungen 

systematischer in die Kriterien des EU-Umweltzeichens aufgenommen werden. 

(9) Die überarbeiteten Kriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für 

absorbierende Hygieneprodukte und wiederverwendbare Menstruationstassen sollten 

darauf abzielen, Produkte zu fördern, die während ihres gesamten Lebenszyklus 

begrenzte Umweltauswirkungen haben und die unter Einsatz materialeffizienter und 

energieeffizienter Verfahren hergestellt werden. Mit den überarbeiteten Kriterien für 

das EU-Umweltzeichen werden insbesondere Produkte gefördert, deren Herstellung 

geringe Auswirkungen im Hinblick auf Emissionen in Wasser und Luft hat, die 

Rohstoffe aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern verwenden und strenge 

Anforderungen in Bezug auf schädliche Stoffe erfüllen. Um einen Beitrag zum 

Übergang zu einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft zu leisten, wird durch die 

Kriterien darüber hinaus die Verwendung von Verpackungen aus Papier und/oder 

Pappe als Alternative zu Kunststoffverpackungen und von Verpackungen, in denen 

recycelte Materialien enthalten sind, sowie von Verpackungen, die leicht recycelt 

werden können, gefördert. 

(10) Als Alternative zu Einwegprodukten werden auf dem Markt wiederverwendbare 

Produkte aus Textilien angeboten. Die überarbeiteten Kriterien für das EU-

Umweltzeichen für absorbierende Hygieneprodukte und wiederverwendbare 

Menstruationstassen gelten jedoch nicht für diese wiederverwendbaren 

                                                 
4 Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat — Überprüfung der Durchführung 

der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 

2009 über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für 

Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (EMAS) und der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 über das EU-Umweltzeichen 

(COM(2017) 355 final). 
5 Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über 

Medizinprodukte, zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und der 

Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur Aufhebung der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG des 

Rates (ABl. L 117 vom 5.5.2017, S. 1). 
6 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen „Ein neuer Aktionsplan für die 

Kreislaufwirtschaft — Für ein saubereres und wettbewerbsfähigeres Europa“ (COM(2020) 98 final) 

(ABl. C 364 vom 28.10.2020, S. 94). 
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Textilalternativen, deren ökologisch kritische Punkte und Umweltkriterien für die 

Zwecke der Überarbeitung des Beschlusses 2014/350/EU der Kommission zur 

Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichen für 

Textilerzeugnisse7 einer eingehenden Prüfung unterzogen werden sollen. 

(11) Die neuen Kriterien und die damit verbundenen Beurteilungs- und Prüfanforderungen 

sollten bis zum 31. Dezember 2029 ihre Gültigkeit behalten und den 

Innovationszyklus für diese Produktgruppen berücksichtigen. 

(12) Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte der Beschluss 2014/763/EU aufgehoben 

werden. 

(13) Herstellern, für deren Produkte das EU-Umweltzeichen für absorbierende 

Hygieneprodukte auf der Grundlage der im Beschluss 2014/763/EU festgelegten 

Kriterien vergeben wurde, sollte ein ausreichender Übergangszeitraum für die 

Anpassung ihrer Produkte an die neuen Kriterien und Anforderungen eingeräumt 

werden. Ferner sollte es nach Erlass dieses Beschlusses für einen begrenzten Zeitraum 

möglich sein, dass Hersteller absorbierender Hygieneprodukte ihre Anträge entweder 

auf die Kriterien des Beschlusses 2014/763/EU oder auf die neuen Kriterien des 

vorliegenden Beschlusses stützen. Außerdem sollte es gestattet sein, EU-

Umweltzeichen, die gemäß den Kriterien des Beschlusses 2014/763/EU vergeben 

wurden, für einen Übergangszeitraum zu verwenden. 

(14) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme 

des gemäß Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 eingesetzten Ausschusses — 

 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Die Produktgruppe „absorbierende Hygieneprodukte“ umfasst mit Ausnahme von 

Textilerzeugnissen jede Ware, deren Funktion darin besteht, menschliche 

Körperflüssigkeiten wie Urin, Stuhl, Schweiß, Menstruationsblut oder Muttermilch 

zu binden und zurückzuhalten. Die Produkte der Gruppe „absorbierende 

Hygieneprodukte“ sind sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen 

Gebrauch bestimmt. 

(2) Die Produktgruppe „absorbierende Hygieneprodukte“ umfasst keine Produkte, die in 

den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2017/745 fallen. 

Artikel 2 

(1) Die Produktgruppe „wiederverwendbare Menstruationstassen“ umfasst 

wiederverwendbare flexible Tassen oder Barrieren aus Silikon oder anderen 

Elastomeren, die im Körper getragen werden und dazu dienen, Menstruationsblut 

zurückzuhalten und zu sammeln. 

(2) Die Produktgruppe „wiederverwendbare Menstruationstassen“ umfasst keine 

Produkte, die in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2017/745 fallen. 

                                                 
7 Beschluss der Kommission vom 5. Juni 2014 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des 

EU-Umweltzeichens für Textilerzeugnisse (Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2014) 3677) (ABl. 

L 174 vom 13.6.2014, S. 45). 
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Artikel 3 

(1) Damit ein Produkt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 das EU-Umweltzeichen 

für die Produktgruppe „absorbierende Hygieneprodukte“ erhalten kann, muss es der 

Begriffsbestimmung für diese Produktgruppe gemäß Artikel 1 dieses Beschlusses 

entsprechen und die jeweiligen Kriterien sowie die damit verbundenen Beurteilungs- 

und Prüfanforderungen in Anhang I dieses Beschlusses erfüllen. 

(2) Damit ein Produkt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 das EU-Umweltzeichen 

für die Produktgruppe „wiederverwendbare Menstruationstassen“ erhalten kann, 

muss es der Begriffsbestimmung für diese Produktgruppe gemäß Artikel 2 dieses 

Beschlusses entsprechen und die jeweiligen Kriterien sowie die damit verbundenen 

Beurteilungs- und Prüfanforderungen in Anhang II dieses Beschlusses erfüllen. 

Artikel 4 

Die Kriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für die Produktgruppe „absorbierende 

Hygieneprodukte“ und die Produktgruppe „wiederverwendbare Menstruationstassen“ sowie 

die damit verbundenen Beurteilungs- und Prüfanforderungen gelten bis zum 31. Dezember 

2029. 

Artikel 5 

(1) Zu Verwaltungszwecken erhält die Produktgruppe „absorbierende Hygieneprodukte“ 

den Produktgruppenschlüssel „047“. 

(2) Zu Verwaltungszwecken erhält die Produktgruppe „wiederverwendbare 

Menstruationstassen“ den Produktgruppenschlüssel „055“. 

Artikel 6 

Der Beschluss 2014/763/EU wird aufgehoben. 

Artikel 7 

(1) Anträge auf Erteilung des EU-Umweltzeichens für die Produktgruppe 

„absorbierende Hygieneprodukte“ im Sinne des Beschlusses 2014/763/EU, die vor 

dem … [Amt für Veröffentlichungen: Bitte Datum des Tages vor der 

Veröffentlichung dieses Beschlusses einfügen] gestellt werden, sind anhand der 

Kriterien zu prüfen, die in der am … [Amt für Veröffentlichungen: Bitte Datum des 

Tages vor der Veröffentlichung dieses Beschlusses einfügen] geltenden Fassung des 

genannten Beschlusses festgelegt sind. 

(2) Bei Anträgen auf Erteilung des EU-Umweltzeichens für die Produktgruppe 

„absorbierende Hygieneprodukte“, die im Zeitraum vom … [Amt für 

Veröffentlichungen: Bitte Datum der Veröffentlichung dieses Beschlusses einfügen] 

bis zum [Amt für Veröffentlichungen: Bitte Datum zwei Monate nach 

Veröffentlichung dieses Beschlusses einfügen] gestellt werden, erfolgt die 

Einreichung durch den Antragsteller und die Prüfung des Antrags entweder gemäß 

den im vorliegenden Beschluss festgelegten Kriterien oder gemäß den im 

Beschluss 2014/763/EU festgelegten Kriterien in ihren jeweiligen am … [Amt für 

Veröffentlichungen: Bitte Datum des Tages vor der Veröffentlichung dieses 

Beschlusses einfügen] geltenden Fassungen. 
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(3) EU-Umweltzeichen, die auf der Grundlage eines nach den Kriterien des Beschlusses 

2014/763/EU bewerteten Antrags vergeben wurden, dürfen bis zum... [Amt für 

Veröffentlichungen: Bitte den ersten Tag des Monats 12 Monate nach der 

Veröffentlichung dieses Beschlusses einfügen] verwendet werden. 

Artikel 8 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 

 Für die Kommission 

 Virginijus SINKEVIČIUS  

 Mitglied der Kommission 
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